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Stellungnahme zum Entwurf für ein Bremisches Krankenhausgesetz

1. Zu den Rechten von Patientinnen und Patienten (§ 21 Abs. 1 – „Patientinnen und Patienten haben im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes insbesondere Anspruch auf…Information zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten … 9. seelsorgerische Betreuung im Krankenhaus.“) 

Neu: Ergänzung: 7. Information und Beratung zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten,

Begründung: Müssen sich Patientinnen und Patienten im Krankenhaus mit den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten auseinandersetzen, ist eine reine Information, z.B. über ausgehändigte oder ausgelegte Informationsschriften nicht ausreichend. Gerade in kritischen gesundheitlichen Situationen ist dazu eine qualifizierte Beratung erforderlich.

Neu: Ergänzung: 10. Beratung und Betreuung durch einen Sozialdienst im Krankenhaus
Begründung: Neben den in den vorherigen Punkten definierten Ansprüchen zur Behandlung, Versorgung und Information müssen sich Patientinnen und Patienten in akuten Behandlungssituationen auch mit der Verarbeitung z.B. lebensbedrohlicher Diagnosen, ihren Auswirkungen und den mittel- bis langfristigen Folgen ihrer Erkrankung auseinandersetzen; thematisiert werden dabei häufig die Bedrohung der Erwerbsfähigkeit und den damit einhergehenden finanziellen Einbußen, Veränderung von Lebenszielen und –plänen durch mögliche bleibenden Beeinträchtigungen oder chronische Erkrankungen sowie die Angst vor dauerhafter Pflegebedürftigkeit mit Einschränkungen einer selbständigen Lebensführung. Durch eine sozialrechtliche Beratung und psychosoziale Betreuung eines qualifizierten Sozialdienstes können Ängste und Befürchtungen geklärt werden, neue Perspektiven erarbeitet und eingeleitet werden, so dass sich Patientinnen und Patienten ohne Ablenkung und Sorgen auf die medizinische Behandlung einlassen können. 

2. Zu den Belangen von alten, hochbetagten und dementen Patientinnen und Patienten (§ 23 Abs. 2 Satz 2 – „Im Rahmen des Entlassungsmanagements soll das Krankenhaus die erforderliche nachstationäre Unterstützung rechtzeitig einleiten. Dabei ist dem Grundsatz ambulanter vor stationärer Hilfe Vorrang einzuräumen.“)

Neu: Ergänzung: Dabei sind den Grundsätzen ambulanter vor stationärer Versorgung und Rehabilitation vor Pflege Vorrang einzuräumen.

Begründung: Neben dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ gilt in der Versorgung nicht nur älterer, sondern insbesondere von Pflegebedürftigkeit bedrohter Patientinnen und Patienten, ebenso der Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“. Dabei ist neben den individuellen Wünschen nach einer selbstbestimmten und eigenständigen Lebensführung die Umsetzung des SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe) zu beachten als auch Folgekosten für Staat und Gesellschaft.

3. Zur Information von Anbietern und Kontaktaufnahme im Krankenhaus (§ 23 Abs. 2 Satz 3 – „Den Trägern der nachsorgenden sozialen, pflegenden und rehabilitativen Hilfen ist frühzeitig die Möglichkeit einzuräumen, die Patientinnen und Patienten über ihr Angebot zu informieren, und mit Zustimmung der Patientin, des Patienten oder der betreuenden Angehörigen den Kontakt zu ermöglichen.“)

Der Satz ist zu streichen.

Begründung: Bereits heute werden Pflegedienste, stationäre oder teilstationäre Einrichtungen nach Absprache zu Überleitungsgesprächen in das Krankenhaus eingeladen um individuelle Überleitungen zu ermöglichen. 

Die Sozialdienste arbeiten im Rahmen des Entlassungsmanagements eng mit den Trägern der poststationären Versorgung zusammen – nachdem sie mit den Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen und Bezugspersonen eine tragfähige Entscheidung zur weiteren Versorgung erarbeitet haben. Satz 3 impliziert, dass nachsorgende Einrichtungen und Dienste bereits im Krankenhaus die Möglichkeit erhalten, Werbung in eigener Sache zu machen, was für viele pflegerische Dienste einen lukrativen Zugriff auf neue Klienten bedeuten würde. 

Neben Pflegediensten und stationären Einrichtungen käme eine sehr große Zahl weiterer sozialer, pflegerischer und rehabilitativer Hilfen hinzu: Essen-auf-Rädern und private Essensdienste, Dienstleistungszentren, Notrufanbieter, mobile, teilstationäre Rehabilitationsangebote, Beratungsstellen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, usw. Das würde für die Krankenhäuser eine sehr große Zahl an Besuchen und Kontakten auf den Stationen, mit Pflegepersonal, Ärzten und Therapeuten bedeuten um Patienten über ihr Angebot zu informieren – mit Sicherheit zu Lasten eines notwendigen effizienten Arbeitsablaufs auf den Stationen. 

4. Neu einzufügen ist ein § 23 a betreffend Schwerstbehinderter Patientinnen und Patienten
§ 23a Schwerstbehinderte Patientinnen und Patienten
(1) Krankenhäuser sind verpflichtet, den Belangen körperlich, geistig oder seelisch behinderter Patientinnen und Patienten mit ihrem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Teilhabe zu entsprechen und angemessene Behandlungskonzepte vorzuhalten. 

(2) Das Krankenhaus arbeitet mit den Trägern der betreuenden Einrichtungen während der Behandlung und im Rahmen des Entlassungsmanagements eng zusammen um den spezifischen Bedürfnissen dieser Patientengruppe gerecht zu werden. 

Begründung: Die Bedürfnisse schwer- und schwerstbehinderter Patientinnen und Patienten müssen während eines Krankenhausaufenthaltes sowohl in der Behandlung als auch in der Organisation der Nachsorge besondere Berücksichtigung finden. Gerade psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen, die aufgrund der stationären Behandlung aus dem gewohnten Lebensumfeld herausgerissen sind, reagieren z.B. mit Angst, Hilflosigkeit, Verweigerung oder Aggressivität auf die neue Situation. Eine verbindliche strukturierte Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen, die diese Personengruppen betreuen, trägt dazu bei, die Behandlung und den Übergang in die poststationäre Versorgung möglichst optimal zu gestalten – insbesondere, da für die Versorgung schwerstbehinderter Patientinnen und Patienten im Zusatzentgelte-Katalog eine abrechnungsrelevante Ziffer hinterlegt ist.

5. Neu vorzusehen ist eine Regelung zum Sozialdienst in Krankenhäusern – § 24 Abs. 6 ist zu streichen und durch einen eigenen Paragraphen für den Sozialdienst im Krankenhaus zu ersetzen.

§ 24a Sozialdienst im Krankenhaus

(1) Jedes Krankenhaus richtet einen Sozialdienst ein, der auch Bestandteil des Entlassungsmanagements ist. Der Sozialdienst ist zur umfassenden und qualifizierten Erfüllung seiner Aufgaben mit Fachkräften der Sozialen Arbeit auszustatten. Fachkräfte des Sozialdienstes sind staatlich anerkannte Sozialarbeiter/innen oder Sozialpädagogen/innen oder Absolventinnen/en eines Studiums der Sozialen Arbeit mit staatlicher Anerkennung. 

(2) Der Sozialdienst hat die Aufgabe, die Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen in sozialen Fragen zu beraten und ergänzt damit die ärztliche, pflegerische und therapeutischen Versorgung der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus. Der Sozialdienst arbeitet eng mit allen an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen zusammen. 

(3) Die psycho-soziale Betreuung und sozialrechtliche Beratung erfolgt in direktem Kontakt mit den Patientinnen und Patienten und umfasst die Sicherung der Krankenhausbehandlung und die Organisation nachstationärer Versorgungsmaßnahmen, insbesondere

· die Einleitung ambulanter und stationärer Versorgung

· die Einleitung medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitationsmaßnahmen

· die Sicherung der Kostenübernahmen der eingeleiteten Maßnahmen.

Dazu kooperiert der Sozialdienst mit den zuständigen Kostenträgern sowie den Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. 

(4) Für Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten im Rahmen der Krankenhausbehandlung oder der Organisation der nachstationären Versorgung nicht selbständig regeln können, leitet der Sozialdienst die Einrichtung einer Betreuung ein. 

Begründung
Die Formulierung im § 24 Absatz 6 ist ungenügend, um die Aufgaben und Qualifikationen des Sozialdienstes zu beschreiben. 

Soziale Arbeit ist traditionell ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitswesens und ist in den stationären Einrichtungen, Akutkrankenhäusern und Rehabilitationskliniken ein fester Bestandteil zur Beratung und Begleitung von Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen und Bezugspersonen. Dabei richtet sich das Aufgabenfeld sowohl auf die Sicherung der Behandlung (z.B. bei Fällen von häuslicher Gewalt, Missbrauch, Obdachlosigkeit), als auch auf die zu organisierende Nachsorge, von der Vermittlung ambulanter hauswirtschaftlicher und pflegerischer Hilfen, bis hin zur Vermittlung stationärer Einrichtungen wie Kurzzeitpflege, Dauerpflege und Hospiz. Der Sozialdienst arbeitet dabei eng mit allen Stellen des Sozial- und Gesundheitswesens zusammen, insbesondere den Ämtern und Behörden, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen. 

Daneben beinhaltet die im Beratungsprozess stattfindende sozialrechtliche Beratung die Ansprüche zu allen Sozialgesetzbüchern sowie anderen bundes- und landesrechtlichen Regelungen. Diese dienen der Sicherung der Behandlungskosten, der Sicherung der Finanzierung der Nachsorgemaßnahmen, zur Absicherung der Krankheitsfolgen, insbesondere im Bereich der Erhaltung der Erwerbsfähigkeit und zur Sicherung sozialer Teilhabe. 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Krankenhäusern verfügen dabei über ein großes fachliches Wissen über die Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereichs, ihre Maßnahmen und die zuständigen Kostenträger sowie ein breites Spektrum an Methoden zur Beratung, Krisenintervention und Case Management, die entsprechend den individuellen Bedingungen des Einzelfalles zur Anwendung kommen. 

Die Erfüllung der Aufgaben des Sozialdienstes ist nur mit entsprechend qualifiziertem Fachpersonal zu gewährleisten. Über die entsprechende fachliche Befähigung verfügen Diplom-Sozialarbeiterinnen und –Sozialarbeiter mit staatlicher Anerkennung bzw. Absolventen eines Studiums der Sozialen Arbeit (Bachelor, Master) mit staatlicher Anerkennung. In Bremen sind die Sozialdienste der Krankenhäuser mit diesem Fachpersonal ausgestattet, daher sollte dieses Qualitätsmerkmal auch im Landeskrankenhausgesetz verankert werden. Es ist notwendig, dem oft wirtschaftlich begründeten Trend zu Outsourcing, Fremdfinanzierung und Beschäftigung nichtqualifizierten Personals entgegen zu treten um weiterhin für Patientinnen und Patienten eine gute und qualifizierte Beratung und Betreuung zu ermöglichen.










� Diese Stellungnahme erfolgt abgestimmt mit der Deutschen Vereinigung für Sozialarbeit im Gesundheitswesen (DVSG).
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